
Betreuungssituation und

Chronologie der stufenweisen Öffnung der 

Dürkheimer Kitas während

der Corona-Pandemie
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17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuung in Kitas



 an allen Kitas im Landkreis Bad Dürkheim entfallen die regulären Betreuungsangebote

 Notversorgung ist einzurichten für 

1) Kinder in Kitas mit heilpädagogischem Angebot, soweit deren Betrieb für die Betreuung und Versorgung besonders 

beeinträchtigter Kinder unverzichtbar ist

2) Kinder, deren Eltern in Bereichen tätig sind, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des 

Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, und für die der Wegfall der Betreuung eine 

besondere Härte darstellen würde

3) Sonstige besondere Härtefälle

• Einrichtung von Notgruppen: maximal 10 Kinder pro Gruppe, maximale Anzahl der Notgruppen analog der 

Betriebserlaubnis für die jeweilige Einrichtung

• Keine Liste mit systemrelevanten Berufsgruppen (Anlehnung an Hessen)

• Gemeinde- und Städtebund empfiehlt restriktive Handhabung für die Bereitstellung von 

Notfallbetreuungsplätzen, LJA: enge Maßstäbe anzulegen – beide Elternteile aus systemrelevanten 

Berufsgruppen

Allgemeinverfügung des Landkreises zum Entfall von Unterricht und Betreuungsangeboten: 

17. März bis 19.03., zurückgenommen am 24. 03.2020



1.Woche 5.Woche2.Woche 3.Woche 4.Woche 6.Woche 7.Woche 8.Woche 9.Woche 10.Woche 11.Woche 12.Woche 16.W.

Notbetreuung

16.03. -
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14.04. –

17.04.

20.04. –

24.04.

27.04. –

30.04.

04.05. –

08.05.
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19 / 10

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 37

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO



 an allen Kitas entfallen die regulären Betreuungsangebote

 Notfallbetreuung, wenn eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich ist für

1) Kinder in Kitas mit heilpädagogischem Angebot, soweit deren Betreib für die Betreuung und Versorgung besonders 

beeinträchtigter Kinder unverzichtbar ist

2) Kinder, deren Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, unabhängig davon, ob ein Elternteil oder 

beide Elternteile diesen Berufsgruppen angehören (vor allem: Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, 

Rettungsdienste, Justiz, Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieher/innen, Angestellte von Energie- und 

Wasserversorgung; der Katalog ist nicht abschließend, auch andere Berufsgruppen wie z.B. Angestellte in der 

Lebensmittelbranche, Landwirte oder Erntehelfer, Mitarbeitende von Banken und Sparkassen, Medienunternehmen

NEU bzw. andere Formulierung:

3) Kinder berufstätiger Alleinerziehender, die auf eine Betreuung angewiesen und  keinerlei andere Betreuungslösung finden

 Erzieher/innen mit Vorerkrankung sollen nach Rücksprache mit ihren Ärzten nicht am Arbeitsplatz erscheinen, sondern ihre 

Dienstpflicht am häuslichen Arbeitsplatz verrichten – Portfolio, Bastelvorlagen, Videos, Aufräumaktionen, Einsatz in Verwaltung

 Keine Notbetreuung für Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder sich in Risikogebieten aufgehalten haben

3. CoBeVO: 24. März bis 19. April 2020 (Allgemeinverfügung des Kreises wurde am 24.März aufgehoben)



1.Woche 5.Woche2.Woche 3.Woche 4.Woche 6.Woche 7.Woche 8.Woche 9.Woche 10.Woche 11.Woche 12.Woche 16.W.

Notbetreuung

16.03. -

20.03.

23.03. –

27.03.
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19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 37 190 / 40 190 / 36 190 / 46 190 / 3

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas
20.04–06.05.

4. CoBeVO

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO



 an allen Kitas entfallen die regulären Betreuungsangebote

 Notfallbetreuung, wenn eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich ist für

1) Kinder in Kitas mit heilpädagogischem Angebot, soweit deren Betreib für die Betreuung und Versorgung besonders 

beeinträchtigter Kinder unverzichtbar ist

2) Kinder, deren Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, unabhängig davon, ob ein Elternteil oder 

beide Elternteile diesen Berufsgruppen angehören (vor allem: Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, 

Rettungsdienste, Justiz, Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieher/innen, Angestellte von Energie- und 

Wasserversorgung; auch andere Berufsgruppen wie z.B. Angestellte in der Lebensmittelbranche, Landwirtschaft Tätige, 

Mitarbeitende von Banken und Sparkassen, Medienunternehmen – ein Elternteil in systemrelevanter Berufsgruppe

3) Kinder berufstätiger Alleinerziehender, die auf eine Betreuung angewiesen und  keinerlei andere Betreuungslösung finden      

NEU:

4) Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe oder teilstationäre Hilfe zur Erziehung erhalten

5) Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes es für zweckmäßig erachtet

6) Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung eine Betreuung im Sinne des Kindeswohls für geboten hält

 Erzieher/innen mit Vorerkrankung sollen nach Rücksprache mit ihren Ärzten nicht am Arbeitsplatz erscheinen, sondern ihre Dienstpflicht 

am häuslichen Arbeitsplatz verrichten

 Keine Notbetreuung für Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen leben, 

Ein- und Rückreisende mit Quarantänemaßnahmen

 Personen mit akuten oder chronischen Symptomen sind aus dem Einrichtungsbetrieb herauszuhalten 

4. CoBeVO: 20. April bis 6. Mai 2020



1.Woche 5.Woche2.Woche 3.Woche 4.Woche 6.Woche 7.Woche 8.Woche 9.Woche 10.Woche 11.Woche 12.Woche 16.W.

Notbetreuung Erweiterte Notbetreuung

16.03. -
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03.07-

19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 /13 19 / 16 21 / 20 21 / 21

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 37 190 / 40 190 / 36 190 / 46 190 / 3 190 /111 190 / 112 210 /170 210 /174

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas
20.04–06.05.

4. CoBeVO

03.05.–17.05.

5. CoBeVO

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO

13.05.

Zukunftsperspektive RLP



• Landesregierung stellt in einer Pressemitteilung den Plan zur weiteren Perspektive für das öffentliche 

Leben vor 

• Für Kitas: Erweiterte Notbetreuung alle Kinder, deren Eltern es wünschen, können die Kita besuchen.

• Aussage von Ministerpräsidentin Marlu Dreyer führte zu verstärkter Nachfrage

13. Mai 2020: 

„Zukunftsperspektive Rheinland-Pfalz“ 



1.Woche 5.Woche2.Woche 3.Woche 4.Woche 6.Woche 7.Woche 8.Woche 9.Woche 10.Woche 11.Woche 12.Woche 16.W.

Notbetreuung Erweiterte Notbetreuung

16.03. -
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03.07-

19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 /13 19 / 16 21 / 20 21 / 21 21 / 21

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 37 190 / 40 190 / 36 190 / 46 190 / 3 190 /111 190 / 112 210 /170 210 /174 210 /191

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas
20.04–06.05.

4. CoBeVO
13.05.–24.05.

6. CoBeVO

03.05.–17.05.

5. CoBeVO
18.05.–17.05.

7. CoBeVO

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO

13.05.

Zukunftsperspektive RLP
20.05.

Leitlinien für KiTa Betreuung



mit folgenden Zielen:

 Anspruch auf Bildung, Erziehung und Betreuung für jedes Kind –

Infektionsgeschehen, möglicher Personaleinsatz, Räumlichkeiten vor Ort 

 Betreuungssettings mit max. 15 Kindern werden für jede Einrichtung individuell entwickelt

 örtliche Träger zuständig für die konzeptionelle, organisatorische und personelle Ausgestaltung 

 weiterhin Notbetreuung mit einem höheren Umfang bei Betreuungsnotlagen, z.B. für Alleinerziehende 

oder voll berufstätige Eltern und aus kindbezogenen Gründen

 Rückkehr Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden, Einüben der Verhaltensregeln wie 

Abstandhalten, Händewaschen oder die Hust- und Niesetikette

 Organisation einer Betreuung über die Sommerferien – Feriennotbetreung im Haus für Kinder !

 Neuaufnahmen und Eingewöhnungen

 Betreuung aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, nicht aufgrund des üblichen Rechtsanspruches, 

keine feste Stundenvorgabe, sondern individuelle Lösungen für die Familien, in Form von tageweisen 

Angeboten, Schichtbetrieb (Vor- und Nachmittag)

• Hygieneempfehlungen für die Kitas: kleine Gruppen und keine Durchmischung

20. Mai 2020:

Leitlinien für eine Kindertagesbetreuung unter den Bedingungen eines „Alltags mit Corona“ 

(erarbeitet mit kommunalen und sonstigen Trägern von Kitas, Elternvertretern und Gewerkschaften) 



1.Woche 5.Woche2.Woche 3.Woche 4.Woche 6.Woche 7.Woche 8.Woche 9.Woche 10.Woche 11.Woche 12.Woche 13.W.

Notbetreuung Erweiterte Notbetreuung
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19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 /13 19 / 16 21 / 20 21 / 21 21 / 21

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 37 190 / 40 190 / 36 190 / 46 190 / 3 190 /111 190 / 112 210 /170 210 /174 210 /191

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas
20.04–06.05.

4. CoBeVO
13.05.–24.05.

6. CoBeVO

03.05.–17.05.

5. CoBeVO
18.05.–17.05.

7. CoBeVO

27.05.–09.06.

8. CoBeVO

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO

13.05.

Zukunftsperspektive RLP
20.05.

Leitlinien für KiTa Betreuung



 Eingeschränktes Betreuungsangebot/Regelbetrieb in Form von Betreuungssettings an allen Kitas

 Betreuungssettings = „soziale Gruppe von Kindern, die regelmäßig und in gleicher Zusammensetzung innerhalb 

einer Einrichtung betreut werden“

 Umstellung von Notfallbetreuung auf eingeschränktes Betreuungsangebot erfolgt bis zum Ablauf des 8. Juni.

 Eingeschränkte Betreuungsangebot in Form von Betreuungssettings steht allen Kindern offen, die einen 

Betreuungsplatz haben, vor allem für

1) Kinder, die nach dem Sommer eingeschult werden

2) Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung erhalten oder 

wenn der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes dies für zweckmäßig erachtet

3) Kinder von Alleinerziehenden oder voll berufstätigen Eltern

 Neuaufnahme von Kindern ist zulässig (Eingewöhnungsphase)

 Jedem Betreuungssetting werden klar definierte Räumlichkeiten zugeordnet; gestaffelte Nutzung von 

Funktionsräumen durch verschiedene Betreuungssettings möglich,

 Beim Übergang von der Notfallbetreuung zum eingeschränkten Betreuungsangebot können die bestehenden 

Notgruppen verändert und neu entstehende Betreuungssettings gebildet werden

 Betreuungssetting umfasst maximal 15 Kinder (Ausnahme Krippe: 10 Kinder)

 Keine Notfallbetreuung für Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen leben

 Personen mit akuten oder chronischen Symptomen sind aus dem Einrichtungsbetrieb herauszuhalten, es sei denn ausgleichende hygienische 

Maßnahmen

8. CoBeVO: 27. Mai bis 9. Juni 2020



1.Woche 5.Woche2.Woche 3.Woche 4.Woche 6.Woche 7.Woche 8.Woche 9.Woche 10.Woche 11.Woche 12.Woche 13.W.

Notbetreuung Erweiterte Notbetreuung
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11.05. –

15.05.
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29.05.

02.06. –

05.06.

08.06 –

12-06-

19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 / 10 19 /13 19 / 16 21 / 20 21 / 21 21 / 21 31 / 24 31 / 28. 31 /31

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 37 190 / 40 190 / 36 190 / 46 190 / 3 190 /111 190 / 112 210 /170 210 /174 210 /191 210 / 201 465 / 297 465/385

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas
20.04–06.05.

4. CoBeVO
13.05.–24.05.

6. CoBeVO

03.05.–17.05.

5. CoBeVO
18.05.–17.05.

7. CoBeVO

27.05.–09.06.

8. CoBeVO

10.06.–23.06.

9. CoBeVO

Eingeschränkter

Regelbetrieb

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO

13.05.

Zukunftsperspektive RLP
20.05.

Leitlinien für KiTa Betreuung



1. – 4. Woche 5. W. 6. W. 7. W. 8. W. 9. W. 10. W. 11. W. 12. W. 13.W.

Notbetreuung Erweiterte Notbetreuung

16.03. – 09.04. 14.04.–

17.04.

20.04 –

24.04.

27.04.–

30.04.

04.05.–

08.05.

11.05.–

15.05.

18.05.–

22.05.

25.05.–

29.05.

02.06.–

05.06.
08.06–

12.06.

19 / 10 19 / 10 19 /13 19 / 16 21 / 20 21 / 21 21 / 21 31 / 24 31 / 28 31 / 31

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 

37 - 46

190 / 

3

190 /  

111

190 / 

112

210 /  

170

210 /  

174

210 /  

191

210 / 

201

465 / 

297

465 / 

385

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas

20.04–06.05.

4. CoBeVO

13.05.–24.05.

6. CoBeVO

03.05.–17.05.

5. CoBeVO

18.05.–17.05.

7. CoBeVO

27.05.–09.06.

8. CoBeVO

10.06.–23.06.

9. CoBeVO

Eingeschränkter Regelbetrieb bis zu den Sommerferien

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO

13.05.

Zukunftsperspektive RLP

20.05.

Leitlinien für KiTa Betreuung

14.W.

15.06–

19.06.

465 / 

396

31 / 31

15.06.

Fahrplan zur Rückkehr Regelbetrieb



2 Änderungen

 Veränderung der Größe eines Betreuungssettings

 25 Kinder, sofern die Gesamtzahl mit den genehmigten Plätzen in der Betriebserlaubnis übereinstimmt 

 und unter Einhaltung der Rahmenbedingungen wie 

 Einhaltung Hygieneplan

 9. Corona-Bekämpfungsverordnung

 Waldkindergärten und eingruppige Kitas

 Rückkehr zur Betriebsgröße nach der gültigen Betriebserlaubnis

15. Juni 2020:

Fahrplan zur Rückkehr des Regelbetriebes

(von Bildungsministerin Dr. Hubig und den Kita-Spitzenverbänden)



1. – 4. Woche 5. W. 6. W. 7. W. 8. W. 9. W. 10. W. 11. W. 12. W. 13.W.

Notbetreuung Erweiterte Notbetreuung

16.03. – 09.04. 14.04.–

17.04.

20.04 –

24.04.

27.04.–

30.04.

04.05.–

08.05.

11.05.–

15.05.

18.05.–

22.05.

25.05.–

29.05.

02.06.–

05.06.
08.06–

12.06.

19 / 10 19 / 10 19 /13 19 / 16 21 / 20 21 / 21 21 / 21 31 / 24 31 / 28 31 / 31

Anzahl der möglichen Notbetreuungsgruppen / davon eingerichtet

190 / 

37 - 46

190 / 

3

190 /  

111

190 / 

112

210 /  

170

210 /  

174

210 /  

191

210 / 

201

465 / 

297

465 / 

385

Anzahl der Kinderbetreuungsplätze / davon belegt

17.03.–19.03. Allgemeinverfügung Kreis

zum Entfall von Unterricht und Betreuungen in Kitas

20.04–06.05.

4. CoBeVO

13.05.–24.05.

6. CoBeVO

03.05.–17.05.

5. CoBeVO

18.05.–17.05.

7. CoBeVO

27.05.–09.06.

8. CoBeVO

10.06.–23.06.

9. CoBeVO

Eingeschränkter Regelbetrieb bis zu den Sommerferien

24.03.–19.04.

3. CoBeVO

20.03.–19.04.

1. und 2. CoBeVO

13.05.

Zukunftsperspektive RLP

20.05.

Leitlinien für KiTa Betreuung

14.W. 15.W. 16.W. 17.W. 18.W. 19.W.

15.06–

19.06.

22.06–

26.06.

29.06–

03.07.

06.07–

10.07.

13.07–

17.07.

20.07–

24.07.

465 / 

396

465 / 

413

465 / 

…

465 / 

…

465 / 

…

465 / 

…

31 / 31 31 / 31 31 / … 31 / … 31 / … 31 / …

24.06.–31.08.

10. CoBeVO

15.06.

Fahrplan zur Rückkehr Regelbetrieb



Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit !



Notbetreuung in den

vom 27. Juli bis 14. August 2020

 Eltern aus systemrelevanten Berufsgruppen, sonstige Eltern, die keine Betreuung z.B. aufgrund von 

aufgebrauchtem Urlaub gewährleisten können, Härtefälle

 im Haus für Kinder für alle städtischen Kitakinder

 Aktuelle Anmeldungen: 30 Kinder

(davon 19 Kinder aus dem Haus für Kinder/

10 Kinder von der Kita Ungstein/1 Kind aus der Kita Isenach)



Perspektive nach den Sommerferien

 Zum 1. August: vollständiger Regelbetrieb (bei gleichbleibendem Infektionsgeschehen) 

 ab diesem Zeitpunkt gilt wieder der Rechtsanspruch der Kinder und Betreuungsumfang gem. 

Betreuungsverträge

 Folge: keine strengen räumlichen Abgrenzungen mehr möglich

 Aktuell Erarbeitung von Hinweisen zum Regelbetrieb und Fortschreibung der 

Hygieneempfehlungen durch die Kita-Spitzenverbänden


